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Neuartige Vorratshaltung

Oberstl. Heh. von Muralt, Zirich,
berichtet im «Schweizer Soldateny,
dass im Hinblick auf die in einem
Atomkrieg zu erwartenden Nach-
schubschwierigkeiten in Amerika die

Einfihrung einer neuartigen,
vorgekochten Trockenkost
fur die Truppe

als moglich festgestellt wurde.

«Es handelt sich hierbei um eine
Verbindung zwischen gefrorenen und
getrockneten  Lebensmitteln, deren
Vorteile vor allem darin bestehen,
dass sie im Gewicht sehr leicht sind,
wenig Platz brauchen, lange Zeit
haltbar und durch eine besondere
Behandlung und Verpackung (mit
wasserdichten  Kunststoffen usw.)
von jeglichen Witterungseinfliissen
unabhingig sind. Neuerdings ver-
sucht man auch, diese Trockenver-
pflegung durch eine speziclle Be-
strahlung vor der Radioaktivitit zu
schiitzen. Diese Trockenkost soll nach
langjihrigen Versuchen jetzt so ab-
wechslungsreich  und  schmackhaft
sein, dass mit einer Ablehnung durch
die Truppe nicht zu rechnen ist. Zum
Gebrauch wird diese Trockenver-
pflegung — je nach Lage und Mog-
lichkeit — im kalten oder warmen
Wasser aufgequollen und dadurch
sofort genussfihig. Diese Trocken-
kost, welche in Portionen zu finf
oder 25 Mahlzeiten verpackt ist, kann
auf jedem Fahrzeug bzw. auf dem
einzelnen Manne als Tages- oder Not-
portion in den Taschen oder im Brot-
sack mitgefithrt werden. Zu bemerken
ist hier noch, dass diese Verpflegungs-
art in ruhigeren Lagen noch durch
Frischkonserven usw. erginzt werden
kann.»

Der genannte Autor untersucht
dann die Moglichkeiten der

Uebertragung dieses Versorgungs-
systems auf die Zivilbevolkerung

und kommt dabei zu folgenden be-
merkenswerten Schliissen:

«Die durch die Explosionen und
Brinde entstechenden ausgedehnten
Zerstorungen und Trimmermassen
werden so gross sein, dass alle Trazns-
portméglichkeiten im Stadtinnern aus-
ser Betracht fallen und dass es selbst
der Luftschutztruppe, Feuerwehr und
Sanitit lingere Zeit nicht mdoglich
sein wird, bis zu den verschiitteten
oder abgeschnittenen Bewohnern vor-
zudringen.

Hieraus ergibt sich ohne weiteres,
dass es notwendig ist, schon in Frie-
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denszeiten in simtlichen Haushaltun-
gen, Luftschutzkellern, Kollektiv-
bunkern usw. alle wichtigen Dinge,
vor allem Lebensmittel, bereitzustellen.
Deshalb wird die erwihnte Trocken-
kost auch fir die Zivilbevilkerung
von grossem Nutzen sein; sie cignet
sich wegen ihrer langen Haltbarkeit

schon im Frieden als Notvorrat
und bildet in Katastrophenlagen
die einzig mogliche und sichere
Nahrung,

zumal sie bei einer allfilligen Eva-
kuierung sehr gut mitgenommen und
uberall zubereitet werden kann. Zu
erwihnen wire noch, dass es ein
grosser Vorteil wire, wenn der Sol-
dat sich schon in den Friedens-
manovern und zu Hause an diese
Trockenkost (aus den Bestinden der
Notvorrite) sukzessive gewdhnen
wiirde, von der er im Ernstfall an
der Front in der Hauptsache leben
musste.

So gut man diese Verpflegungs-
art in Amerika eingefuhrt hat und
sie neuerdings auch in England und
Deutschland ausprobicren will, sollte
es auch unserer Nihrmittelindustrie
moglich sein, diese mit so grossen
Vorteilen ausgestattete Trockenkost
herzustellen, wobei diese Kost 7n
bezug anf Zusammensetzung und Ge-
schmack weitgehend den Erndbrungs-
gewobnheiten unseres Volkes anzu-
passen wire. Mit der Verwirklichung
dieses Vorschlages wiirde unsere In-
dustrie zweifellos einen wertvollen
Beitrag an unsere Landesverteidigung
leisten.»
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Ein Sprecher des hollindischen Mini-
steriums fur Landwirtschaft und Fischerei
gab bekannt, dass man mit der Einrich-
tung von Nahrungsdepots in der Um-
gebung der grossen hollindischen Stidte
begonnen habe. Die Einrichtung dieser
Depots geschieht im Rahmen der all-
gemeinen Vorbereitungsmassnahmen fir
den Kriegsfall. Sie sind speziell fir den
Fall von Massenevakuierungen der Stidte
in einem Atomkrieg vorgesehen. Diese
Vorratslager enthalten hauptsichlich eine
spezielle, neu entwickelte Sorte von Bis-
kuits mit hohem Nihrwert. Die ersten
Depots werden ausserhalb von Rotterdam
gebaut. Sie befinden sich an den Strassen,
die im Falle einer Massenevakuation von
der Bevilkerung beniitzt werden.

Biskuitslager
fir den Ernstfall

Sanititsmaterialreserven
fir den Zivilschutz
in der Bundesrepublik

-th. In der deutschen Bundesrepublik
geht der Ausbau des zivilen Bevolkerungs-
schutzes nach der parlamentarischen Ver-
abschiedung des neuen Luftschutzgesetzes
zielstrebig voran. Wie der «Deutschen
Apotheker-Zeitung» in Minchen zu ent
nehmen ist, hat das bayrische Innenmini-
sterium bei der Eroffnung der ersten
westdeutschen Ausbildungsstitte fiir den
Luftschutz-Hilfsdienst bekanntgegeben,
dass die dafiir zustindigen Behorden der
Bundesrepublik beschlossen haben, bis
Ende 1961 ein Bevorratungsprogramm fiir
Sanititsmaterial in der Hohe von 300
Mio Mark durchzufiithren. Davon betreffen
150 Mio Arzneimittel, 100 Mio irztliche
Gerite und 50 Mio Verbandstoffe. Dieses
Material ist ausschliesslich fir die Ver-
sorgung der Beviolkerung in Kriegs- und
Katastrophenfillen bestimmt und darf
keinen anderen Zwecken zugefithrt wer-
den. Die Einlagerung soll weitgehend
dezentralisiert werden und zivilschutz-
gerecht erfolgen. Jedes Lager wird an-
teilmissig simtliche Medikamente und
Arzneimittel sowie einen entsprechenden
Vorrat an Verbandstoffen und irztlichem
Gerit enthalten. Grisse und Anzahl der
Lager werden von den Lindern der Bundes-
republik in Beriicksichtigung der zu ver-
sorgenden Einwohner bestimmt. Mit diesen
Massnahmen soll erreicht werden, dass
auch beim Ausfall einzelner Lager die
vorgesehenen Ersatzlager jedes notwendige
Medikament und jede Art von Verband-
stoffen sowie idrztliches Gerit ausgeben
konnen. Dem Bericht des bayrischen
Innenministeriums ist auch zu entnehmen,
dass die Bundesrepublik wieder in Luft-
schutzwarngebiete eingeteilt wird, von
denen jedes ein Luftschutzwarnamt er-
hait. Die «Frankfurier Allgemeine Zei-
tung» meldete dazu erginzend, dass im
Bundesland Rheinland-Pfalz bereits c¢in
Arzneimittellager im Werte von einer
Million Mark angelegt wurde. Das Innen-
ministerium dieses Bundeslandes teilte
auch mit, dass die «Einsatzbefugnis in
Katastrophenfillen» den Oberbiirgermeistern
und Landriten tibertragen wurde.

(«Der Samaritery)

Bonn plant die Einberufung
von Wehrpflichtigen
fur die Zivilverteidigung

Das Verteidigungsministerium  hat
Ende 1957 nach Beratungen des Verteidi-
gungsrates in Aussicht genommen, dass
die Wehrpflicht kiinftig auch in der Zi-
vilverteidigung erfiillt werden kann. Das
Ministerium bestitigte in seiner Erkli-
rung die Absicht, das Gesetz iiber die
Daner des Grundwebrdienstes zu dndern.
Gegenwirtig erlaubt das Gesetz nur die
Einberufung zu dem Wehrdienst von
zwolf Monaten. Es soll nun auch die
Moglichkeit  geschaffen  werden, die
Wehrpflichtigen fiir einen kiirzeren
Dienst einzuberufen, sofern diese Aus-
bildung fiir bestimmte Aufgaben, z. B.
die Territorialverteidigung und den Luft-
schutz, ausreicht. Die Ausarbeitung eines
Gesetzes, in dem diese Bestimmungen
niedergelegt werden sollen, diirfte jedoch
noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.
Es ist daher geplant, zunichst eine «No-
velle» zum Wehrpflichtgesetz vorzube-



	Biskuitslager für den Ernstfall

